
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Allgemeine Informationen

Die Urkundsperson der Behörde ist gem. § 7 Abs. 1 BtOG befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Betreuungsverfügungen und
Vorsorgevollmachten, soweit sie von natürlichen Personen erteilt werden, öffentlich zu beglaubigen. Die Wirkung der Beglaubigung endet bei
einer Vollmacht mit dem Tod des Vollmachtgebers.

Die Beglaubigungskompetenz der Betreuungsbehörde erstreckt sich auf alle Vollmachten, die von natürlichen Personen erteilt werden und
schließt damit die Beglaubigung von solchen Vollmachten aus, die im Gesellschaftsrecht von Gesellschaften an deren Vertreter oder in
Ausübung einer Vertretung von juristischen Personen erteilt werden.

Eine Vorsorgevollmacht ist jede Vollmacht, die dem Zweck dient, entweder eine Betreuung nach §§ 1814 ff. BGB ganz überflüssig oder
zumindest für einzelne Aufgabenbereiche entbehrlich zu machen.

Zuständigkeiten

Referat Betreuungsbehörde und Erwachsenensozialdienst

Besucheradresse:
Am Landratsamt 3, Haus F, Zimmer 229
09648 Mittweida

Postadresse:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-6412
Fax: 03731 799-76592
betreuungsbehoerde[at]landkreis-mittelsachsen.de

Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Voraussetzungen

Suchen Sie die Betreuungsbehörde persönlich mit der Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung und Ihrem Personaldokument auf. Es erfolgt
eine allgemeine Beratung zur Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung durch den Bediensteten („Urkundsperson“). Eine inhaltliche und
juristische Prüfung des vorgelegten Textes in der Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung erfolgt jedoch nicht.

Im Beisein der Urkundsperson setzen Sie eigenhändig Ihre Unterschrift auf die zu unterzeichnenden Dokumente.

Die Urkundsperson vergleicht Identität und Unterschrift und versieht die Dokumente mit einem Beglaubigungsvermerk und dem Amtssiegel.

Erforderliche Unterlagen

HINWEIS:
Uber den nachfolgenden Link finden Sie Beispiele für geeignete Vordruckmuster für eine Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung:

Kosten

10 Euro je Beglaubigung

Rechtsgrundlage

Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung im Original-
Personalausweis oder Reisepass-

Vorsorgevollmacht (Bundesministerium der Justiz)- Betreuungsverfügung (Bundesministerium der Justiz)-

Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)-
§ 5 Abs. 1 BtOG-
§ 6 Abs. 2 und 3 BtOG-
§ 7 BtOG-
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https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/Vorsorgevollmacht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/Betreuungsverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.gesetze-im-internet.de/btog/
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